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RS OGH 1985/10/30 3Ob92/85
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.10.1985

Norm

ABGB §447

Rechtssatz

Bei Verpfändung einer Sache für Forderungen aus Kreditverträgen, die mit den "Rechtsnachfolgern" - ohne

erläuternden Zusatz - der Vertragspartner künftig zustandekommen sollen ist der nötige Bestimmtheitsgrad

hinsichtlich der künftigen Forderungen und eine hinreichende Individualisierung nicht mehr gegeben.

Entscheidungstexte

3 Ob 92/85
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